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Vorwort

Zum 1. August 2004 ist die Neuordnung der industriellen Metallberufe in Kraft getreten. Mit
der Neuordnung wurden die bisherigen Ausbildungsinhalte grundlegend überarbeitet. Der
enorme technologische Fortschritt fand in den neuen Berufen eine angemessene
Berücksichtigung.

Neben der inhaltlichen Überarbeitung wurden auch der Ausbildungsaufbau und die
Prüfungsstruktur angepasst, so dass betriebsspezifische Inhalte besser abgebildet werden
können, ohne die Prämisse der Beruflichkeit zu verlieren. Mit der flexibleren Struktur können
betriebsspezifische Organisationsabläufe im Rahmen der Ausbildung besser abgebildet
werden. Die Neuordnung wurde unter den Gestaltungsprinzipien "Prozessorientierung",
"Flexibilität", "Berufliche Handlungskompetenz" und "Lernen in der Arbeit" vollzogen. So
werden die Ausbildungsinhalte und -berufe zukünftig noch stärker durch die jeweiligen
Geschäftsprozesse bestimmt werden.

Ausbildungsstruktur

Die Metallberufe wurden auf die bisherigen Grundberufe reduziert. Im Rahmen der
dreieinhalbjährigen Ausbildung werden die Ausbildungsinhalte zukünftig zu einem Anteil von
21 Monaten im Bereich der Kernqualifikationen (über alle Berufe gemeinsame
Qualifikationen) vermittelt. Die Struktur entspricht allerdings nicht dem Modell der beruflichen
Grundqualifizierung, da die ergänzenden Fachqualifikationen integriert vermittelt werden.

Gestreckte Abschlussprüfung

Die Prüfung der Berufe wurde ebenfalls reformiert. In den Metallberufen wird zukünftig die so
genannte gestreckte Abschlussprüfung durchgeführt. Danach wird in der Mitte des zweiten
Ausbildungsjahres eine Abschlussprüfung Teil 1 durchgeführt. Diese prüft im Rahmen einer
komplexen Aufgabe die erforderlichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Am Ende der Ausbildung wird dann die Abschlussprüfung Teil 2 durchgeführt. Das
Gesamtergebnis der Prüfung wird aus beiden Teilen der Abschlussprüfung ermittelt. Damit
wurde die Bedeutung der bisherigen Zwischenprüfung erheblich aufgewertet, da diese in
ihrer neuen Form als "Abschlussprüfung Teil 1" zu 40 Prozent mit in das Gesamtergebnis
einfließt.

Varianten-Modell

Innerhalb der praktischen Abschlussprüfung im Teil 2 kann der Ausbildungsbetrieb zwischen
zwei Prüfungsvarianten wählen. Bei der Variante 1 handelt es sich um einen Betrieblichen
Auftrag aus dem Einsatzgebiet des Prüfungsteilnehmers. Dieser Auftrag darf höchstens 18
Stunden (übrige neugeordnete industrielle Metallberufe: 21 Stunden) umfassen und wird mit
praxisbezogenen Unterlagen dokumentiert. Hierüber wird ein Fachgespräch von höchstens
dreißig Minuten geführt. Bei der Variante 2 handelt es sich um eine praktische Aufgabe, die
überbetrieblich und betriebsübergreifend zentral erstellt wird. Diese Aufgabe wird in
höchstens 18 Stunden durchgeführt, wobei hier sieben Stunden für die Durchführungszeit
vorgesehen sind. Bei diesem Modell ist ein begleitendes Fachgespräch von zwanzig Minuten
vorgesehen.

Diese Handreichung stellt einen Betrieblichen Musterauftrag für den Ausbildungsberuf
„Zerspanungsmechaniker/in“ zur Verfügung. Weitergehende Hinweise, sowie Musteraufträge 
für weitere industrielle Metallberufe finden Sie auf der Homepage der IHK Arnsberg unter
www.ihk-arnsberg.de.
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1. Der Betriebliche Auftrag

Der Betriebliche Auftrag stammt aus dem Einsatzgebiet des Auszubildenden und wird dem
Prüfungsausschuss vor der Durchführung zur Genehmigung vorgelegt. Im Ausbildungsberuf
„Zerspanungsmechaniker/in“ ist eine Durchführungszeit von höchstens 18 Stunden definiert.

Der Prüfungsteilnehmer erstellt während des Durchführungszeitraumes praxisbezogene
Unterlagen, die als Grundlage für das Fachgespräch genutzt werden. Diese Unterlagen
sollen im Idealfall während des gesamten Prozesses "automatisch" erzeugt und nicht
gesondert für die Prüfung erstellt werden. Dies können beispielsweise Prüf- und
Messprotokolle sein, aber auch auftragsbezogene Unterlagen wie Liefer- und
Materialscheine. Neben dem Antrag für den Betrieblichen Auftrag sollen somit keine weiteren
Unterlagen speziell für die Prüfung angefertigt werden.

Es handelt sich somit nicht um eine Dokumentation, wie sie aus anderen Berufen bekannt
ist.

Dieser Betriebliche Auftrag stellt keine „künstliche“, also ausschließlich für die Prüfung 
entwickelte Aufgabenstellung dar, sondern ist „echt“ und basiert in der Thematik auf dem 
betrieblichen Einsatzgebiet. Dabei kann der Betriebliche Auftrag ein eigenständiges, in sich
abgeschlossener Auftrag oder auch ein Teilauftrag aus einem größeren Zusammenhang
sein. Die Erstellung der praxisbezogenen Unterlagen gehört zur Bearbeitungszeit für den
Betrieblichen Auftrag.

2. Der vollständige Handlungszyklus

Der § 25 Absatz 3 der Verordnung "Zerspanungsmechaniker/-in" beschreibt hierbei
exemplarisch den vollständigen Handlungszyklus, den ein Auszubildender durchlaufen muss:

„Der Prüfling soll … zeigen, dass er 
1. Art und Umfang von Aufträgen klären, …
2. Informationen für die Auftragsabwicklung auswerten und nutzen, …
3. Aufträge … durchführen, …
4. Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und anwenden, …
kann.“ 

Dies beschreibt die vier Phasen
1. Information
2. Planung
3. Durchführung und
4. Kontrolle

die der Prüfungsteilnehmer in seinem Betrieblichen Auftrag laut Ausbildungsordnung
durchlaufen muss. Die Phasen 1 und 2 werden zu einer gemeinsamen Phase
zusammengefasst, so dass drei Phasen sichtbar werden. Diese drei Phasen sind
verpflichtend, d.h. ein Betrieblicher Auftrag ist nur dann genehmigungsfähig, wenn diese drei
Phasen vorhanden sind.
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3. Antrag zum Betrieblichen Auftrag

Der formalisierte Antrag (Vorlage im Anhang A) enthält zunächst die Daten des
Prüfungsteilnehmers, Angaben zum Ausbildungsbetrieb und zum betrieblichen Betreuer als
mögliche Kontaktperson für den Prüfungsausschuss, die Auftragsbezeichnung oder das
Thema der Arbeit sowie den Durchführungszeitraum. Darüber hinaus ist das Einverständnis
des Ausbildungsbetriebes zur Durchführung des Betrieblichen Auftrages einzuholen. Der
Auftrag wird vom Antragsteller (Prüfungsteilnehmer) sowie vom Ausbildungsbetrieb,
eventuell auch Prüfbetrieb, unterzeichnet.

Von besonderer Wichtigkeit ist im Rahmen des Antrages die Auftragsbeschreibung. Darunter
ist die Darstellung des Auftrags zu verstehen. Weiterhin sind in kurzer und knapper Form die
Einbindung und die Schnittstellen des Auftrages innerhalb eines Auftrages bzw. Teilauftrages
darzustellen.
Es sind Angaben zur Ausgangssituation, d.h. zum Ist-Zustand anzugeben und außerdem
werden Hinweise zur Nutzendarstellung bzw. zum Ziel des Auftrages erwartet.

Ferner sind die Arbeitsphasen einschließlich eines Zeitplanes anzugeben. Dazu gehören die
Definition der Kernaufgaben des Auftrages, die Zuordnung dieser Aufgaben zu Zeitumfängen
sowie die Darstellung zeitlicher Abhängigkeiten innerhalb des Auftrages (sofern vorhanden).

Durch die Aufteilung des Betrieblichen Auftrags in die drei Phasen kann der Auszubildende,
aber auch der Prüfungsausschuss kontrollieren, ob alle drei Phasen entsprechend der
Ausbildungsordnung vorhanden sind. Die Angabe der voraussichtlich benötigten Zeit bietet
einen weiteren Anhaltspunkt, ob es sich um einen realen Betrieblichen Auftrag handelt.

4. Die Entscheidungshilfe zum Betrieblichen Auftrag

Im Anhang B befinden sich eine Entscheidungshilfe, mit der den Auszubildenden die
Auswahl eines Betrieblichen Auftrags erleichtert werden kann. Die Entscheidungshilfe zeigt
die vor genannten drei Phasen Information und Planung, Durchführung sowie Kontrolle.

Zur Feststellung, ob ein Betrieblicher Auftrag genehmigungsfähig im Sinne der
Ausbildungsordnung ist, müssen in jeder Phase mindestens die vorgeschrieben Anzahl an
Teilaufgaben anzutreffen sein. Die Aufstellung ist nicht abschließend, da es Betriebliche
Aufträge geben kann, an die andere Bewertungskriterien (z.B. in der Informationsphase)
angelegt werden müssen. Dennoch kann der Prüfungsteilnehmer erkennen, ob eine Phase
gänzlich fehlt. In diesem Fall ist der Auftrag nicht genehmigungsfähig, da es kein
Betrieblicher Auftrag im Sinne der Ausbildungsordnung ist. Weiterhin empfiehlt es sich,
bereits an dieser Stelle zu prüfen, ob in dieser Phase praxisbezogene Unterlagen entstehen.

5. Die praxisbezogenen Unterlagen zum Betrieblichen Auftrag

Im Anhang C befinden sich ein Betrieblicher Musterauftrag, der das Niveau des Betrieblichen
Auftrages aufzeigt.

3



Anhang A: Antrag zum Betrieblichen Auftrag
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Anhang B: Entscheidungshilfe zum Betrieblichen Auftrag
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Anhang C: Betrieblicher Musterauftrag

Beispiel für einen Betrieblichen Auftrag

Fertigung von 5 Schwungscheiben
In Fertigungsprozess- Reife

Beruf:

Zerspanungsmechaniker/in

Einsatzgebiet:

Drehmaschinen-Systeme

Dieser Auftrag stammt von der Firma:
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG.
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